jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 191 10 Entlohnung des
Insolvenzverwalters und der
bevorrechteten

Glaubigerschutzverbande

|0 - Insolvenzordnung

@ Beruicksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Entlohnung des Insolvenzverwalters betragt mindestens 1 000 Euro.
2. (2)Fur die Belohnung der bevorrechteten Glaubigerschutzverbande gilt8 87a Abs. 1 Satz 1.

In Kraft seit 26.06.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/io/paragraf/87a
file:///

	§ 191 IO Entlohnung des Insolvenzverwalters und der bevorrechteten Gläubigerschutzverbände
	IO - Insolvenzordnung


